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§103 SchulG NRW Abs. 3:

"Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrerinnen und Lehrer muss
der der Lehrerinnen und Lehrer an vergleichbaren öffentlichen Schulen
gleichwertig sein. Lehrerinnen und Lehrer an Ersatzschulen können
Planstelleninhaberinnen oder Planstelleninhaber sein, deren
Beschäftigungsverhältnis dem einer Beamtin oder eines Beamten auf
Lebenszeit vergleichbar ist. Bei der Berufung in das Dienstverhältnis, bei
Beförderungen in herausgehobene Leitungs- und Funktionsämter und bei
Beendigung des Dienstverhältnisses müssen dann die allgemeinen
beamtenrechtlichen Vorschriften beachtet werden, soweit diese nicht auf der
Eigenart des öffentlichen Dienstes beruhen. Das Beschäftigungsverhältnis der
übrigen an der Ersatzschule beschäftigten Lehrerinnen und Lehrer muss
demjenigen von Beschäftigten im öffentlichen Dienst vergleichbar sein."

Das müsste der relevante Teil sein.
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